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Diese	 Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	 finden	 Anwendung,	wenn	 die	 INTRAG	
von	einem	Kunden	mit	der	Erbringung	einer	Leistung	beauftragt	wird	(z.B.	Google	
Pflegeservice,	 FirmenClip-	 oder	 Homepage-Erstellung).	 Die	 INTRAG	 erbringt	 Ihre	
Leistungen	ausschließlich	aufgrund	der	nachfolgenden	AGB,	es	sei	denn,	es	wurde	
schriftlich	etwas	anderes	vereinbart,	 z.B.	projektbezogen	oder	produktspezifisch.	
Die	AGB	des	Kunden	 finden	ausdrücklich	keine	Anwendung.	Dies	gilt	auch	dann,	
wenn	 die	 INTRAG	 der	 Einbeziehung	 der	 AGB	 des	 Kunden	 nicht	 ausdrücklich	
widerspricht.	

Für	 Aufträge	 ohne	 Bankeinzug	 wird	 ein	 Verwaltungsaufschlag	 i.	 H.	 v.	 10	 %	 auf	
fällige	Monatsgebühren	erhoben.	

Die	Gesamtkosten	des	Vertrages	ergeben	sich	aus	der	Laufzeit,	dem	monatlichen	
Beitrag	und	den	einmaligen	Gebühren.	Alle	Preise	gelten	zzgl.	gesetzl.	MwSt.	

Sofern	 bei	 Verträgen	 mit	 einer	 Mindestlaufzeit	 von	 12	 Monaten	 nicht	 bis	 drei	
Monate	vor	Ablauf	der	Vertragslaufzeit	schriftlich	gekündigt	wird,	verlängert	sich	
die	Laufzeit	 jeweils	um	12	Monate.	Alle	Kündigungen	bedürfen	grundsätzlich	der	
Schriftform.	Dies	 gilt	 auch,	wenn	es	 sich	um	eine	 kostenlose	 Testphase	handelt,	
die	einem	Laufzeitvertrag	vorgeschaltet	ist.	

Nebenabreden	bedürfen	der	schriftlichen	Bestätigung	durch	die	INTRAG.	

Verschiebt	 sich	 der	 Sendestart	 organisationsbedingt,	 so	 verschieben	 sich	
Vertragsbeginn	und	-ende	entsprechend	maximal	um	einen	Monat.	

Die	Einrichtungsgebühr	wird	sofort	mit	Vertragsabschluss	und	der	Monatsbeitrag	
jeweils	zum	3.	Werktag	des	Monats	ab	Sendestart	fällig.	

Reklamationen	 zur	 Ausführung	 sind	 spätestens	 30	 Tage	 nach	 Auftreten	 der	
Beanstandung	 schriftlich	 vorzubringen.	 Anderenfalls	 sind	 Einwendungen	
ausgeschlossen.	

Bei	Zahlungsverzug	von	mehr	als	30	Tagen	kann	die	 INTRAG	den	Vertrag	 fristlos	
kündigen	 und	 einen	 pauschalisierten	 Schadenersatz	 i.	 H.	 v.	 70	 %	 der	 bis	
Vertragsende	 anfallenden	 Monatsbeträge	 erheben.	 Weitergehende	 Ansprüche	
bleiben	vorbehalten.	

Gerichtsstand	ist	Kiel.	

	


